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P.S.: Änderungen und Ergänzungen gegenüber der Vorlage der vorberatenden Kommission vom 17. Juni 2011 
sind unterstrichen, Weggefallenes ist durchgestrichen. 

Verordnung  
über die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien-
verordnung)  
 

Anträge der Redaktionskommission vom 22. Juni 2011 
 

 

Art. 9 

2 Das anrechenbare Einkommen und das anrechenbare Vermögen werden anhand der letz-
ten rechtskräftigen Steuereinschätzung Steuerveranlagung ermittelt. Bei steuerlichen Ermes-
sensveranlagungen und bei fehlenden, nicht aktuellen oder nicht rechtskräftigen Steuerveran-
lagungen muss die gesuchstellende Person das anrechenbare Einkommen und das anre-
chenbare Vermögen nachweisen.  


